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Rundschreiben 19 / 2021 
 
 

Magdeburg, 09. September 2021 
 

Neuer Entgelttarifvertrag unterzeichnet 
 
Seit dem 30.08.2021 liegt der zwischen dem Land- und Forstwirtschaftlichen 

Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalt e.V. und der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 

verhandelte Entgelttarifvertrag für die Arbeitnehmer in der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt 

für 2021 in unterzeichneter Form vor, der ab dem 01.01.2021 gilt. 

Dabei wurden neben den Entgelten auch die Ausbildungsvergütungen erhöht. Folgende 
tarifliche Ausbildungsvergütungen, die auch durch die nicht tarifgebundenen Arbeitgeber 
zu beachten sind, wurden vereinbart: 
 
1. Ausbildungsjahr   773,00 € 
2. Ausbildungsjahr   839,00 € 
3. Ausbildungsjahr   901,00 € 
 
Die Auszubildenden erhalten eine zusätzliche Leistungsvergütung. Diese basiert auf dem 
Notendurchschnitt der theoretischen und praktischen Leistungen. 
 
Notendurchschnitt von:  1,0 – 1,5 gleich 50,00 €/monatlich bzw. 

600,00 €/jährlich 
Notendurchschnitt schlechter: als 1,5 – 2,5 gleich 40,00 €/monatlich bzw.  

480,00 €/jährlich 
Notendurchschnitt schlechter: als 2,5 – 3,0 gleich 20,00 €/monatlich bzw.  

240,00 €/jährlich 
 
Der monatliche Betrag ist durch den Arbeitgeber anzusammeln und jeweils bei Vorlage des 
Zeugnisses durch den Auszubildenden für den zurückliegenden Zeitraum in einer Summe mit 
der nächsten Ausbildungsvergütung auszuzahlen. 
 
Nach dem Berufsbildungsgesetz ist dem Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu 
gewähren. Als angemessen gilt eine Bezahlung, die branchenüblichen tariflichen Sätzen 
entspricht. Unterschreitet die Ausbildungsvergütung zwischen nicht tarifgebundenen 
Vertragsparteien die tarifliche Vergütung um mehr als 20%, ist sie nicht mehr als angemessen 
anzusehen. Darüber hinaus sind die seit dem 01.01.2020 gesetzlich geregelten 
Mindestausbildungsvergütungen zu beachten. 
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